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Geniale urheberrechtlich 
geschützte Arbeiten / Ent-
würfe tragen in aller Regel 
maßgeblich zum ökono-
mischen Erfolg von Werken 
oder Produkten beí. Mit dem 
§ 32a Abs. Satz 1 UrhG – 
auch Fairness-Ausgleich 
genannt – hat der Gesetzge-
ber dafür gesorgt, dass die 
Urheber:innen eine ange-
messene Beteiligung an den 
Erlösen erhalten. 

Die Tochter eines 1966 ver-
storbenen Porsche-Kon-
strukteurs Erwin Franz 
Komeda, der nicht nur mit 
dem legendären Porsche 
356, sondern auch mit dem 
Nachfolge-Modell Porsche 
911 befasst war, verlangt 
mit Bezug auf den Fairness-
Ausgleich eine angemessene 
Beteiligung. Sowohl das 
Landgericht Stuttgart als 
auch das Oberlandesge-
richt Stuttgart lehnte ihre 
Klage ab. Auch der Bundes-
gerichtshof hat sich zwar 
weitgehend der Einschät-
zung der Vorinstanzen ange-
schlossen, aber dennoch das 
Berufungsurteil aufgehoben 
und die Sache zur neuen 

Verhandlung an das OLG 
Stuttgart zurückverwiesen. 

Die Entscheidung wird in 
der Presse-Info 45/2022 vom 
7. April 2022 erläutert: „Das 
Oberlandesgericht hat aller-
dings im Ergebnis mit Recht 
angenommen, dass der Klä-
gerin keine Ansprüche auf 
weitere angemessene Betei-
ligung gemäß § 32a Abs. 1 
Satz 1 UrhG zustehen, soweit 
sie geltend macht, die Be-
klagte habe mit dem Vertrieb 
der Baureihe 991 des Por-
sche 911 die Urheberrechte 
ihres Vaters am Porsche 
356 genutzt. Die Gestaltung 
des Porsche 356 ist zwar 
als Werk der angewandten 
Kunst urheberrechtlich ge-
schützt (§ 2 Abs. 1 Nr. 4, 
Abs. 2 UrhG). Die Klägerin 
hat auch nachgewiesen, dass 
ihr Vater diese Gestaltung 
geschaffen hat und damit de-
ren Urheber ist (§ 7 UrhG). 
Die Beklagte hat mit dem 
Vertrieb der Baureihe 991 
des Porsche 911 aber nicht 
das ihr vom Vater der Kläge-
rin im Rahmen des Arbeits-
verhältnisses eingeräumte 
Recht zur Verwertung dieses 

Werkes in körperlicher Form 
(§ 15 Abs. 1 UrhG) genutzt. 
Nach den Feststellungen des 
Oberlandesgerichts sind bei 
einem Vergleich des Ge-
samteindrucks der beiden 
Fahrzeugmodelle die den 
Urheberrechtsschutz des 
Porsche 356 begründenden 
Elemente in der Gestaltung 
des Porsche 911 nicht mehr 
wiederzuerkennen. Die Be-
klagte hat daher mit der 
Herstellung und dem Ver-
trieb des Porsche 911 nicht 
in das ausschließliche Recht 
des Urhebers zur Vervielfäl-
tigung (§ 16 Abs. 1 UrhG) 
und Verbreitung (§ 17 Abs. 
1 UrhG) des Porsche 356 
eingegriffen. Ein Anspruch 
auf weitere angemessene 
Beteiligung scheidet deshalb 
aus, ohne dass es darauf an-
kommt, ob es sich bei der 
Gestaltung der Baureihe 991 
des Porsche 911 gleichfalls 
um ein urheberrechtlich ge-
schütztes Werk handelt und 
damit die Voraussetzungen 
einer freien Benutzung im 
Sinne von § 24 Abs. 1 UrhG 
aF/§ 23 Abs. 1 Satz 2 UrhG 
nF vorliegen. 

Die Annahme des Oberlan-
desgerichts, der Klägerin 
stünden auch keine Ansprü-
che auf weitere angemes-
sene Beteiligung zu, soweit 
sie sich darauf berufe, die 
Beklagte habe mit dem Ver-
trieb der Baureihe 991 des 
Porsche 911 die Urheber-
rechte ihres Vaters am Ur-
sprungsmodell des Porsche 

911 genutzt, hält der rechtli-
chen Nachprüfung dagegen 
in einem entscheidenden 
Punkt nicht stand. Das 
Oberlandesgericht hat An-
sprüche der Klägerin mit der 
Begründung abgelehnt, die 
Klägerin habe nicht nach-
gewiesen, dass ihr Vater die 
äußere Gestaltung der Ka-
rosserie des Porsche 911 ge-
schaffen habe. Die Klägerin 
hatte im Berufungsverfahren 
allerdings ihren Ehemann als 
Zeugen dafür benannt, dass 
ihr Vater diesem bei einem 
Besuch an seinem Arbeits-
platz klargemacht habe, dass 
der Porsche 911 und dessen 
Karosserie „sein Auto, sein 
Entwurf“ gewesen sei. Das 
Oberlandesgericht hätte sich 
mit diesem Beweisangebot 
auseinandersetzen müssen, 
weil die Zeugenaussage zu-
mindest ein Indiz für die 
Urheberschaft des Vaters der 
Klägerin liefern konnte. Die 
Klägerin hat dieses Beweis-
angebot zwar erst nach Ab-
lauf der Berufungsbegrün-
dungsfrist vorgebracht, das 
Oberlandesgericht hat sich 
aber nicht damit befasst, ob 
die Klägerin deshalb mit 
ihrem Beweisantritt ausge-
schlossen ist. Diese Frage 
kann nur vom Berufungs-
gericht und nicht vom Re-
visionsgericht entschieden 
werden.“

Man darf gespannt sein, wie 
sich das Beweis-Angebot bei 
der Urteilsfindung auswir-
ken wird. (ps)

BGH lehnt Fairness-Ausgleich für Erbin des Porsche-Konstrukteurs weitgehend ab
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Die 15 neuen Titel
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Die Hausärztin
G
Glass Danse
H
Hausärzt*in
Hausärzt:in
Hausärzt_in
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WATCH TOK SHOW
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Hausarztpraxis
Hausärztliche Praxis
Hausarztmedizin
Hausarzt-Medizin
Hausärztin + Hausarzt
Hausärztin und Hausarzt
Die Hausärztin
Hausärzt*in
Hausärzt_in
Hausärzt:in

jeweils in allen denkbaren Schreibweisen, Schriftarten und -größen, Dar-
stellungsformen, Abkürzungen, Abwandlungen, Wortverbindungen, Titel-
kombinationen und/oder graphischen Darstellungen, auch als Untertitel 
füralle Medien, insbesondere gedruckte und digitale Zeitungen und Zeit-
schriften, Film, Onlinedienste sowie sonstige Online-Medien.

Nordemann Czychowski & Partner Part mbB, 
Helene-Lange-Straße 3, 14469 Potsdam

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für

Tokio bebt

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckerzeugnisse, Software-Erzeug-
nisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch 
CD-ROM; DVDs; CD-I, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-
Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause, 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Urlaub Ahoi! Sommer, Sonne, Wellengang

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH, 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme(n) wir Titelschutz in An-
spruch für:

Chefsache Cybersicherheit
Die Nachhaltigkeitslüge

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Cronemeyer Haisch Partnerschaft von Rechtsanwäl-
tinnen mbB, 
Soester Str. 40, 20099 Hamburg

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Wir sind kinderreich

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Seven.One Entertainment Group GmbH, 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring
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ImpressumUnter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantschaft 
Titelschutz in Anspruch für:

WATCH TOK SHOW

in allen möglichen Schreibweisen, Wortverbindungen, Zusammenset-
zungen und Abkürzungen, Abwandlungen und Schriftarten und Dar-
stellungsformen für alle Medien, insbesondere für Druckerzeugnisse, 
Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, Internet, 
alle elektronischen und digitalen Medien und Netzwerke, insbesondere 
auch CD-ROM, DVD, CD-i, Offline- und Online-Dienst, Telekommunikati-
onsdienstleistungen, Unified Messaging Systems, SMS, WAP sowie Soft-
wareerzeugnisse aller Art.

Rechtsanwältin Julia Eidel Anwaltskanzlei Schröder-
Heim & Eidel, 
Großherzog-Friedrich-Straße 62, 77694 Kehl

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für eine Mandantin 
Titelschutz in Anspruch für:

Glass Danse

in allen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, Abwand-
lungen, Abkürzungen, Schriftarten, Wortverbindungen und Zusätzen für 
alle Printmedien und Druckereierzeugnisse, für Kopplungstonträger, für 
Domain-Bezeichnungen, für Merchandising sowie für Veranstaltungen 
aller Art.

Rechtsanwälte Zimmermann & Decker, 
Jakobikirchhof 8, 20095 Hamburg


